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Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz über ein System für den Handel mit Treibhaus-
gasemissionszertifikaten (Emissionszertifikategesetz 2011 – EZG 2011); 
Bedenken des Landes Tirol 

Geschäftszahl 

Innsbruck, 

VD-1617/59-2011 
21.09.2011 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 

 

Die Tiroler Landesregierung erlaubt sich, auf folgende, aus ihrer Sicht gravierende Bedenken gegen das in 
parlamentarischer Behandlung stehende Emissionszertifikategesetz 2011 hinzuweisen: 

Die Regierungsvorlage sieht im § 21 vor, dass die Einnahmen aus Versteigerungen von Emissionszertifi-
katen dem Bund zufließen. Nach dem Entwurf sind ab 2013 aus der Versteigerung der Emissionszertifi-
kate Erlöse zwischen 210 und 350 Mio. Euro zu erwarten. 

Im Begutachtungsentwurf war im Abs. 2 des § 21 folgende Regelung enthalten: 

„Die Einnahmen aus Versteigerungen fließen dem Bund zu. Diese Einnahmen sind insbesondere für Maß-
nahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Inland, einschließlich Forschung und Entwick-
lung, die Bedeckung von Beiträgen Österreichs auf Grundlage von Beschlüssen der Vertragsparteienkon-
ferenz des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen und zugehöriger 
Instrumente, Maßnahmen zur Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels im Inland und Maß-
nahmen zur Vermeidung des Abholzens von Wäldern und zur Förderung der Aufforstung und Wieder-
aufforstung in den Entwicklungsländern, die das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen oder ein künftiges internationales Abkommen über den Klimawandel ratifiziert haben, zu 
verwenden.“ 

Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wurde zum Entwurf eines Emissionszertifikategesetzes 2011 
mit Schreiben vom 23. Mai 2011, Zl. Präs.II-1617/56, in der Stellungnahme des Landes Tirol an das 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft zu § 21 Abs. 2 angeregt, 
folgenden Satz anzufügen: 
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„Die Aufteilung und Verwendung der  Einnahmen aus den Versteigerungen werden in Bezug auf die je-
weils gültige bzw. geplante nationale Klimastrategie bzw. nationale Klimawandel-Anpassungsstrategie mit 
den Ländern abgestimmt.“ 

Eine derartige Forderung wurde auch mit Beschluss der Landeshauptleutekonferenz vom 19. Mai 2011, an 
den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Note vom 
20. Mai 2011, Zl. VSt-4891/28, herangetragen. 

Die Landesumweltreferentenkonferenz befasste sich in ihrer Tagung am 10. Juni 2011 ebenfalls mit dem 
Thema und fasste dazu folgenden Beschluss: 

„Die Landesumweltreferentenkonferenz fordert (in Präzisierung des Beschlusses der Landeshauptleute-
konferenz vom 19. 5. 2011) den Bund auf, bei der Erstellung des Emissionszertifikategesetzes 2011 dafür 
Sorge zu tragen, dass die Aufteilung und Verwendung der Einnahmen aus den Versteigerungen mit den 
Ländern abgestimmt wird. Ein Teil der Versteigerungserlöse soll den Ländern für die verstärkte Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere Energie-Effizienz-Maßnahmen, Maßnahmen zur Klima-
wandelanpassung, Verstärkung der Energieberatung und den Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Ener-
gie, zur Verfügung gestellt werden.“ 

 

Durch die nunmehr vorgesehene Regelung im § 21 wurde den Forderung der Landeshauptleutekonferenz 
und der Landesumweltreferentenkonferenz nicht entsprochen. Auch die ursprünglich vorgesehene Zweck-
bindung der Einnahmen aus dem Zertifikateverkauf ist weggefallen. 

 

Die Tiroler Landesregierung ersucht daher, im Zuge der parlamentarischen Beratungen die Aufteilung und 
Verwendung der Einnahmen aus den Versteigerungen so zu regeln, dass in Bezug auf die jeweils gültige 
bzw. geplante nationale Klimastrategie bzw. nationale Klimawandel-Anpassungsstrategie eine Abstim-
mung mit den Ländern zu erfolgen hat. Jedenfalls sollte eine entsprechende Zweckbindung gesetzlich 
verankert werden. Auf der Grundlage einer solchen Regelung sollte ein Teil der Versteigerungserlöse auch 
dem Land Tirol für die verstärkte Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, insbesondere Energie-Effi-
zienz-Maßnahmen, Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, Verstärkung der Energieberatung und Aus-
bau der Erzeugung erneuerbarer Energie zufließen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landesregierung: 

 

 

Dr. Liener 
Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An das 
Büro Landeshauptmann 
Büro LH-Stv. Steixner 
Büro LR Zoller-Frischauf 

im Hause 

 

zur gefälligen Kenntnisnahme vorgelegt. 

 

 

 

 

 

Abschriftlich 

An die 
Abt. Wirtschaft und Arbeit zu Zl. IIa-790/155 vom 14.09.2011 
Abt. Umweltschutz 
Abt. Verkehrsrecht  
Abt. ESA  
Abt. Wasser-, Forst und Energierecht zu Zl. IIIa1-A-10.047/14 vom 07.09.2011 

im Hause 

 

zur gefälligen Kenntnisnahme 
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